
Aktuelle Lesefassung der 
 

Satzung 
 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren des  
Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
In Fassung der 1. Änderungssatzung vom 05.08.2024 

 
 
 
 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 Ge-
meindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 5 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss am 28.03.2022 fol-
gende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

 
(1) Für die in der anliegenden Gebührentabelle aufgeführten besonderen Leistungen 

(Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) des Amtes in Selbstverwaltungsangele-
genheiten, die von der oder dem Beteiligten beantragt oder sonst von ihr oder ihm im 
eigenen Interesse veranlasst wurden, sind Verwaltungsgebühren nach dieser Gebüh-
rensatzung zu entrichten. 

 
(2) Die im Zusammenhang mit der Leistung entstandenen Auslagen sind in der Gebühr 

enthalten, wenn sie nicht nach § 5 Abs. 5 KAG erstattungsfähig sind.  
 
(3) Die Erhebung von Verwaltungsgebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt 

unberührt. 
 
 

§ 2 
Gebührenfreie Leistungen 

 
Gebührenfrei sind: 
 

1. mündliche Auskünfte,  
 

2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und Umfang und unter der Berücksichtigung ih-
res wirtschaftlichen Wertes oder ihres sonstigen Nutzens für den Anfragenden eine 
Gegenleistung nicht erfordern,  

 
3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse erfolgen, 

 



4. Leistungen, die von den im Dienst oder im Ruhestand befindlichen Bediensteten 
der eigenen Verwaltung beantragt werden und das Dienstverhältnis betreffen, das 
gilt für deren Hinterbliebene entsprechend, 

 
5. Leistungen, deren gebührenfreie Vornahme gesetzlich vorgeschrieben ist, 

 
6. Leistungen, die eine Behörde in Ausübung öffentlicher Gewalt veranlasst, es sei 

denn, dass die Gebühr einem Dritten als mittelbarem Veranlasser aufzuerlegen ist, 
 

7. Leistungen, die im Bereich des Sozialwesens die Voraussetzungen für die Erfül-
lung gesetzlicher Ansprüche schaffen sollen, 

 
8. Erstausfertigung von Zeugnissen, 

 
9. Bescheinigungen über den Besuch von Ausbildungseinrichtungen, deren Träger 

oder Mitträger das Amt ist, 
 

10. Bescheinigungen für Fahrkarten und Ausweise für Schülerinnen und Schüler, 
 

11. Gebührenentscheidungen 
 
 

§ 3 
Gebührenbefreiung, Verzicht auf Gebühren 

 
(1)  Von Verwaltungsgebühren sind befreit: 
 

a) die Gemeinden, Kreise und Ämter, sofern die Verwaltungsleistung nicht ihre wirt-
schaftlichen Unternehmen betrifft, 

 
b) Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemeinnützigen oder mildtätigen 

Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft; die steuerrechtliche Be-
handlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des Finanz-
amtes (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen, 

 
c) Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die 

die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 
 
(2)  Die Gebührenfreiheit nach Abs. 1 besteht nur, wenn die gebührenpflichtige Verwal-

tungsleistung notwendig ist, um Aufgaben zu erfüllen, die den in Absatz 1 genannten 
nach ihren Satzungen oder ihren sonstigen Rechtsvorschriften obliegen und soweit sie 
nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen. 
 

(3) Auf die Gebührenerhebung kann verzichtet werden, wenn den Antragsstellenden Aus-
künfte aus gespeicherten Daten des Amtes per elektronischer Übertragung zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

 
(4)  Die Vorschriften über die Amtshilfe bleiben unberührt.  
 



 
§ 4 

Gebührenermäßigung 
 

(1) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder zum Teil abgesehen werden, wenn 
sie eine unbillige Härte für Gebührenpflichtige darstellen würde. 

 
(2) Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann die Gebühr bis zur Hälfte ermäßigt werden. 

Bedürftig ist in der Regel, wer nach den Vorschriften des dritten oder vierten Kapitels 
des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält oder erhalten könnte und wer diese 
Hilfe nicht darlehensweise bezieht. Als bedürftig ist in der Regel auch anzusehen, wer 
nach den Vorschriften des dritten Kapitels, Abschnitt 2 des Sozialgesetzbuches II 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes erhält. 

 
(3) Die Ermäßigung oder Befreiung ist zu beantragen. 
 
 

§ 5 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der anliegenden Gebührentabelle, die Be-

standteil der Satzung ist. Soweit sich die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend.  

 
(2) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der Ge-

bühr unter Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder des 
sonstigen Nutzens für die Gebührenpflichten, und des Umfanges, der Schwierigkeit 
und des Sach- und Zeitaufwandes für die Leistung festzusetzen. 

 
 

§ 6 
Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme  

von Anträgen und bei Widersprüchen 
 

(1)  Wird ein Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, wird 
keine Verwaltungsgebühr erhoben. Dasselbe gilt bei der Rücknahme eines Antrages, 
wenn mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen wurde. 

 
(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr ermäßigt sich um ein Viertel, wenn 
 

a) ein Antrag zurückgenommen wird, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung  
begonnen, die Leistung aber noch nicht beendet ist, 

 
b) ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt wird oder 

 
c) eine Leistung zurückgenommen oder widerrufen wird. 

 



Im Falle des Buchstaben a) kann Gebührenfreiheit gewährt werden, wenn der Antrag 
aus entschuldbarer Unkenntnis der Verhältnisse gestellt wurde. 

 
(3) In den Fällen des Abs. 2 wird die Gebühr nur erhoben, wenn sie sich auf mindestens 

2,00 Euro errechnet.  
 
(4) Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide darf nur erhoben werden, wenn und soweit 

der Widerspruch zurückgewiesen wird. Sie darf höchstens die Hälfte der Gebühr für 
den angefochtenen Verwaltungsakt betragen.  

 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige Person 

 
Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung von Auslagen ist diejenige Person verpflichtet, 
die die Leistung beantragt oder veranlasst hat oder die die Kosten durch eine ausdrückli-
che Erklärung übernommen hat. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldne-
risch. 
 
 

§ 8 
Entstehung der Gebühren- und  
Erstattungspflicht und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, im 

Übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-

stattenden Betrages, in den Fällen des § 5 Abs. 5 Nr. 5 Halbsatz 2 und Nr. 7 Halbsatz 
2 KAG mit der Beendigung der kostenpflichtigen Leistung. 

 
(3) Die Gebühr und die Auslagenerstattung werden fällig, wenn die Leistung unbeschadet 

des § 5 vollendet ist und wenn die Entscheidung, Genehmigung pp. ausgehändigt 
wird. 

 
(4) Eine gebührenpflichtige Verwaltungsleistung kann von einer angemessenen Voraus-

zahlung der Gebühr bzw. Sicherheitsleistung dafür abhängig gemacht werden. 
 
(5) Die Gebührenpflichtigen sollen möglichst vor der Leistung auf die Gebührenpflicht hin-

gewiesen werden. 
 
 

§ 9 
Datenschutz 

 
(1) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben werden, verarbeitet und genutzt wer-

den, soweit und solange dies zur Veranlagung der Verwaltungsgebühren und Ausla-
gen im Rahmen dieser Satzung sowie zu ihrer Beitreibung im Mahn- und Vollstre-
ckungsverfahren erforderlich ist. 

 



(2) Die personenbezogenen Daten, die aufgrund eines Antrages einer Person oder auf-
grund der Veranlassung einer Leistung der Verwaltung durch eine Person (vgl. § 1 
Abs. 1) bekannt geworden sind, dürfen auch für die Anwendung dieser Gebührensat-
zung verwendet werden. 

 
(3) Im Übrigen finden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes und des 

Landes Anwendung. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Gebührensatzung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider über die Er-

hebung von Verwaltungsgebühren vom 14. März 2008, zuletzt geändert durch die 1. 
Nachtragssatzung vom 03.08.2022, außer Kraft.  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 
 
Hennstedt, 09. Mai 2022 
 
Amt KLG Eider 
Der Amtsdirektor   
 
     (Siegel) 
(Büddig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebührentabelle 
(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung) 

 
Tarif-Nr. Gegenstand Euro 

1) Beglaubigungen  
1a) Beglaubigungen, Bescheinigungen und 

Zeugnisse, soweit nachstehend nicht be-
sonders aufgeführt 

3,00 

1b) Für Leistungen, die mit größerem Arbeits-
aufwand verbunden sind, erhöht sich die 
Gebühr auf 

15,00 

1c) Bei mehreren Beglaubigungen von einem 
Original jede weitere Beglaubigung 

1,50 

2) Abschriften und Auszüge  
2a) Abschriften und Auszüge in deutscher 

Sprache, auch aus Urkunden und Akten, 
je angefangene DIN A 4-Seite 

4,00 

2b) Für Schriftstücke, die in fremder Sprache 
abgefasst sind, wird die doppelte Gebühr 
erhoben. 

 
8,00 

 
2c) Für Schriftstücke in tabellarischer Form, 

Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 
Zeichnungen und dgl. wird die Gebühr 
nach dem Zeitaufwand erhoben. Die Ge-
bühr beträgt für jede angefangene halbe 
Stunde 

15,00 

3) Fotokopien  
3a) Fotokopien je Seite DIN A 4 (schwarz-

weiß)  
0,50 

3b) Fotokopien je Seite DIN A 3 (schwarz-
weiß) 

1,00 

3c) Fotokopien je Seite DIN A 4 (farbig) 1,50 
3d) Fotokopien je Seite DIN A 3 (farbig) 2,00 
4)  Für schriftliche Auskünfte, soweit sie in 

dieser Gebührentabelle nicht besonders 
aufgeführt sind, wird die Gebühr nach dem 
Zeitaufwand erhoben; Sie beträgt für jede 
angefangene halbe Stunde 

15,00 

5) Zur Verfügungsstellung von elektroni-
schen Informationen oder von Informati-
onsträgern, von maschinenlesbaren Infor-
mationsträgern und erforderlichen Lesean-
weisungen oder lesbaren Ausdrucken 

0,00 bis 100,00 

6) Druckstücke von Ortssatzungen, Plänen, 
Hausordnungen, Vordrucken usw. je nach 
Kosten der Herstellung und Vervielfälti-
gung 
 
 

 
3,00 bis 100,00 

 



Tarif-Nr. Gegenstand Euro 
7) Zweitausfertigungen eines Vertrages oder 

einer anderen schriftlichen Erklärung je 
angefangene Seite 

3,00 

8) Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und / 
oder Überlassung von Unterlagen zur Ein-
sicht oder zur Selbstherstellung von Ab-
schriften, Auszügen usw. 

5,00 

9) Schriftliche Aufnahme eines Antrages 
oder einer Erklärung je angefangene Seite 

3,00 

10) Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahme-
bewilligungen und Bescheinigungen, so-
weit nicht eine andere Gebühr oder Ge-
bührenfreiheit vorgeschrieben ist 

5,00 bis 100,00 

11) Erteilung eines ablehnenden Wider-
spruchsbescheides = Berechnung nach 
der Gebühr, die für die angefochtene Ent-
scheidung festgesetzt worden ist 

½ der Gebühr 

12) Bescheinigung über den Stand des Steu-
erkontos (Kontoauszüge) 

5,00 

13) Zweitausfertigung einer Zahlungsbeschei-
nigung 

5,00 

14) Zweitausfertigung eines Abgabenbeschei-
des (Ausdruck) 

5,00 

15) Ermittlung oder Schätzung von Abgaben 
vor Beginn der Abgabepflicht auf Antrag 
des Abgabepflichtigen 

5,00 

16) Feststellungen aus Abgabekonten und –  
Akten je angefangene halbe Stunde 

15,00 

17) Bescheinigung in Steuersachen 5,00 
18) 

 
Ersatz für verlorene oder unbrauchbar ge-
wordene Hundesteuermarken 

5,00 

19) Bescheinigung über das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Betriebes oder über 
den Inhaber einer Firma oder Bescheini-
gungen über die Identität eines Gewerbe-
treibenden mit dem Inhaber einer Firma 

10,00 

20) Ausstellung von Bescheinigungen für Kre-
ditanstalten zu Beleihungszwecken 
 
a) bei zwei- und mehrgeschossigen Miet-
häusern 

 
b) für Zweifamilienhäuser 

 
c) für Einfamilienhäuser 
 
 
 

 
 
 
 

10,00 
 

7,50 
 

5,00 



Tarif-Nr. Gegenstand Euro 
21a) Erteilung von Vorrangseinräumungen, 

Löschbewilligungen, Freigabeerklärungen 
und sonstigen Erklärungen für das Grund-
buch  

20,00 

21b) Zweitausfertigungen der Tarifstelle 21a) 
 

10,00 

22) Prüfung der Baufluchtlinien und ihre Ein-
tragung in Lagepläne 

5,00 bis 20,00 

23) Erteilung einer Bescheinigung über den 
Verzicht auf das Vorkaufsrecht 

25,00 

24) Überlassung von Bauakten an Grund-
stückseigentümer oder Berechtigte bis zu 
14 Tagen 
Für jeden weiteren Tag 

 
15,00 

 
2,50 

25) Abschriften und Druckstücke von Verga-
beunterlagen je nach Kosten der Herstel-
lung 

2,50 bis 25,00 

26) 
 

-wurde gestrichen-  

27) Genehmigung und Überwachung von Ar-
beiten, die für Rechnung Dritter von Unter-
nehmen  an Straßen, Plätzen und Kanälen 
und sonstigen Anlagen ausgeführt wer-
den, je angefangene Stunde der Beauf-
sichtigung 

25,00 

28) Schriftliche Auskünfte mit Plan über Neu-
anschluss an die Kanalisation 

15,00 

29) Prüfung von Mängelbeseitigungen an 
Grundstücksentwässerungsanlagen und 
Anschlusskanälen 

je angefangene 
½ Stunde 

25,00 
30) Erteilung einer Erlaubnis zur Änderung 

des bestehenden Anschlusses an die öf-
fentliche Schmutz- und/oder Regenwas-
serleitung 

40,00 € 

31) Erteilung der Zustimmung nach Telekom-
munikationsgesetz für die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien  
 
bei Anträgen mit geringem Prüfaufwand  
 
für alle anderen Anträge 
 
 

 
 
 
 

30,00 bis 500,00 
 

501,00 bis 2.000,00 

Tarif-Nr. Gegenstand Euro 
32) Erteilung der Zustimmung nach Telekom-

munikationsgesetz für die Änderung vor-
30,00 bis 500,00 



handener Telekommunikationslinien auf-
grund von Anträgen im Zusammenhang 
mit Unterhaltungsarbeiten an bestehenden  
oder verlegten Telekommunikationslinien 

33) Erteilung von Erlaubnissen zum Absenken 
von Bordsteinen und Herstellung einer 
Grundstücksauffahrt über öffentliche Ver-
kehrsflächen 

25,00 

34) Erlaubnis für die Benutzung eines Sport-
platzes oder einer Sporthalle für nicht-
sportliche Zwecke oder Erlaubnis zur Nut-
zung von Schulräumen für nichtschulische 
Zwecke 

15,00 

35) Genehmigung von Sondernutzung an öf-
fentlichen Verkehrsflächen 

 
5,00 bis 50,00 

36) Gebühren nach dem Bestattungsgesetz 
 
a) Verlängerung der Bestattungsfrist für 
die Überführung in den Leichenraum 
 
b) Ausstellung eines Leichenpasses 
 
c) Kosten der Ersatzvornahme 
 
d) Verlängerung/Verkürzung der Bestat-
tungsfrist (Erdbestattung) 
 
e) Leichenöffnung/Obduktion 
 
f) Verlängerung/Verkürzung der Bestat-
tungsfrist (Urnenbestattungen) 
 
g) Genehmigungsverfahren privater Be-
stattungsplätze 
 
h) Genehmigung von Ausgrabungen/Um-
bettungen 

 
 
 

30,00 
 

15,00 
 

50,00 bis 150,00 
 
 

30,00 
 

15,00 
 
 

30,00 
 
 

300,00 bis 500,00 
 
 

50,00 
37) Erteilung von schriftlichen Auskünften 

nach dem Informationszugangsgesetz 
Schleswig-Holstein (IZG) 
 
a) in einfachen Fällen 
 
b) in umfassenden Fällen 
 
c) in schwierigen / komplexen Fällen 
 

 
 
 
 

0,00 
 

25,00 bis 250,00 
 

251,00 bis 500,00 

Tarif-Nr. Gegenstand Euro 
38) Zurverfügungstellung von Informationen, 

Informationsträgern oder Herausgabe von 
 
 



Duplikaten nach dem Informationszu-
gangsgesetz Schleswig-Holstein (IZG) 
 
a) in einfachen Fällen von weniger als 10 
Seiten  
 
b) bei umfangreicher Zusammenstellung 
der begehrten Informationen von mindes-
tens 10 Seiten 
 
c) bei außergewöhnlich aufwendiger Zu-
sammenstellung der begehrten Informatio-
nen, insbesondere wenn zum Schutz öf-
fentlicher oder privater Belange in zahlrei-
chen Fällen Daten ausgesondert werden 
müssen 

 
 
 
 

0,00 
 
 

5,00 bis 125,00 
 
 
 
 

50,00 bis 500,00 
 

39) 
 
 

Datenübermittlungen an andere öffentliche 
Stellen im Inland, wenn die Meldebehörde 
die Gründe für die fehlende Nutzung des 
automatisierten Abrufs oder der elektroni-
schen Datenübertragung nicht zu verant-
worten hat (§ 34 Absatz 2 Satz 5 Nummer 
1 in Verbindung mit Absatz 6 Satz 2 Bun-
desmeldegesetz). 

12,00 

 


